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Gefährdungsbeurteilung 
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Grundsätze: 
Ist eine Kollegin in Ihrem Kollegium schwanger, müssen Sie zum Schutz des ungeborenen Kindes und der Mutter eine 

Gefährdungsbeurteilung erstellen. Diese schützt auch Sie als Schulleitung, indem sie Sie vor etwaigen 

Haftungsansprüchen bewahren kann. Dafür ist es erforderlich, dass die Gefährdungsbeurteilung vollständig und mit 

aller Sorgfalt ausgefüllt wird. Sollten bei der Erstellung Fragen aufkommen, können Sie jederzeit gerne mit uns 

Kontakt aufnehmen. Ansprechperson ist Sabine Penzinger oepr.ghrs@ssa-nt.kv.bwl.de. 

Nach erfolgreicher Erstellung der Gefährdungsbeurteilung besprechen Sie diese mit der betroffenen Kollegin und 

beteiligen im Anschluss den Personalrat (das SSA und das RP benötigen kein Exemplar), indem Sie uns die 

Gefährdungsbeurteilung zukommen lassen (gerne digital, Unterschriftenseite als Scan). 

Der Personalrat nimmt die Gefährdungsbeurteilung in der Sitzung zur Kenntnis. Sollten Einwendungen gegen den 

geplanten Einsatz eingebracht werden oder Unstimmigkeiten auffallen, so melden wir Ihnen dies zurück. In welcher 

Form dies in der GBU Berücksichtigung findet, obliegt dann wieder Ihrer Verantwortung als Schulleitung. 

 

Der Ablauf für Sie zur Übersicht: 

 

 

 

Die jeweils aktuelle Version der Gefährdungsbeurteilung (Teil 1, Teil 2 und die Handreichung dazu) finden Sie 

jederzeit im Intranet:  

Kollegin meldet 
Schwangerschaft.

Bis zur Klärung der 
Immunität spricht 

die SL ein 
betriebliches 

Beschäftigungverbot 
aus.

Die Kollegin kann 
sich beim BAD 

beraten lassen und 
ggf. dort die 
Immunität 

feststellen lassen 
(sofern nicht vom FA 

gemacht).

Bevor die Kollegin 
wieder eingesetzt 

werden kann, muss 
eine GBU erstellt 

werden.

Die GBU wird mit 
der Kollegin 

besprochen und 
ggf. von ihr 

unterschrieben.

Die GBU wird an 
der Schule zur 

Dokumentation 
abgelegt und die 

Kollegin kann 
wieder 

eingesetzt 
werden.

Die GBU wird 
dem Personalrat 
zur Beteiligung 

zugesendet 
(möglichst 

digital).

Der Personalrat 
nimmt die GBU 

zur Kenntnis.
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Sollten Sie noch offene Fragen haben:  Personalrat und SBV sind gerne für Sie da: 

Personalrat für Grund-, Haupt-, Werkreal-, Real-,  
Gemeinschaftsschulen und SBBZ beim SSA Nürtingen 

Schwerbehindertenvertretung SBV  
beim SSA Nürtingen 

Ruben Ell (Vors.) 
 

Ihre Ansprechpersonen im PR: 
Sabine Penzinger 
sabine.penzinger@ssa-nt.kv.bwl.de 

Mira Hartwig 
Mira.hartwig@ssa-nt.kv.bwl.de 
 

Sprechstunde: Mittwoch 14.30 Uhr bis 16.00 Uhr 
telefonisch und persönlich (derzeit nur nach Vereinbarung) 

Sigrid Zankl SBV 
Sandra Schettke (Stv.)  
Katja Ehrle (Stv.) 
Tel. 07022 / 26299-31,  
sbv.ghrs@ssa-nt.kv.bwl.de 
 
 

Sprechstunde Mo. und Do.14.30 bis 16.00Uhr 

telefonisch und persönlich (nach Vereinbarung) 

  

www.oepr-nt.de  
Auf unserer Homepage finden Sie viele Informationen  
und auch unsere PR-Infos zum Download eingestellt. 
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